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Verhältnis  
Arzt – Patient

InderSchweizerischenRechtsordnungbestehen, 
wieindenmeistenübrigenLändern,keinespeziellen

VorschriftenzurRegelungderärztlichenHaftpflicht.Es
geltendieallgemeinenHaftungsbestimmungen.Diese

werdenimBereichdesArztrechtsdurchdieRechtspre
chungständigweiterentwickeltunddengesellschaft

lichenVeränderungenangepasst.WelcheHaftungs
bestimmungenimEinzelfallgelten,entscheidetsich

nachdemRechtsverhältniszwischenArztundPatient.



4Verhältnis Arzt – Patient

DasRechtsverhältniszwischenArztundPatient
istprivatrechtlich,wenneinArztfreipraktiziert
oderineinemSpitaltätigist,welchesdemPri
vatrechtuntersteht.Hiersinddieprivatrechtli
chenHaftpflichtnormenanwendbar.IstderArzt
aneinemSpitaltätig,welchesdemöffentlichen
Rechtuntersteht,istauchdasRechtsverhältnis
zwischenArztundPatientdemöffentlichen
Rechtzuzuordnenunddieöffentlichrechtli
chenHaftungsnormenanwendbar.DieRechts
formdesSpitalsistfürdieseZuordnungzum
öffentlichenoderprivatenRechtnichtwesent
lich.DementsprechendkannaucheinSpital
mitderprivatrechtlichenTrägerschafteinerAG
demöffentlichenRechtunterstehen.
DieAusführungenfürÄrztegeltensinngemäss
auchfürdasweitereMedizinalpersonal.Physio
therapeuten oder Hebammen zum Beispiel 
sindjenachdem,obsieselbständigoderals
AngestellteinprivatenoderöffentlichenInstitu
tionenarbeiten,privatrechtlichenoderöffent
lichrechtlichenBestimmungenunterworfen.

Frei praktizierender Arzt
SuchtderPatienteinenfreipraktizierendenArzt
aufunderklärtsichderArztbereit,denPatienten
zu untersuchen oder zu behandeln, entsteht ein 
privatrechtlichesVertragsverhältnis.
EinsolcherVertraggiltalsAuftragsverhältnisim
SinnevonArt.394ff.desSchweizerischenObli
gationenrechts(OR).Darausergibtsichfürden
ArztdiePflichtzursorgfaltsgemässenUnter
suchungundBehandlungund,sofernnötig,
zumBeizugeinesSpezialisten.EinHeilungs
erfolgistdagegennichtgeschuldet.
EinArztmussnichtnurfürseineigenesVerhal
ten,sondernauchfürjenesvonDrittpersonen
einstehen,dieihnbeiseinerTätigkeitunterstüt
zen: Verabreicht seine medizinische Praxisassis
tentinversehentlichdasfalscheMittelundführt
dieszueinerSchädigungdesPatienten,sohaf
tet neben der Praxisassistentin auch der Arzt, 
wiewennerselbstgehandelthätte.

Angestellter Arzt  
in einem privaten Spital
DieTätigkeitdesArztes,welcherineinerPrivat
klinikangestelltist,unterliegtinderRegelpri
vatrechtlichenHaftungsbestimmungen.
TrägereinerPrivatklinikisteineprivatrecht
liche, natürliche oder juristische Person (zum 
BeispielAktiengesellschaft,Verein,Stiftung).
Der Patient geht nur mit der Privatklinik einen 
Vertragein.VertraglicheHaftungsansprüche
kann der Patient daher nur gegen die Klinik gel
tendmachen.DiesehatfürdenArztalsihre
Hilfspersoneinzustehen.DirektgegendenArzt
könntederPatientHaftpflichtansprüchenach
denGrundsätzenderausservertraglichenHaf
tung(unerlaubteHandlungnachArt.41OR)
geltendmachen.Praktischistdiesjedochkaum
derFall,weildasVorgehengegendieKlinikfür
denPatientenvorteilhafterist.

Angestellter Arzt  
in einem öffentlichen Spital
IneinemöffentlichenSpitalunterstehtdieArzt
haftungdenBestimmungendesöffentlichen
Rechts.«Öffentlich»isteinSpitaldann,wennes
von einem Gemeinwesen, meistens einem Kan
tonodereinemZweckverbandmehrerer
Gemeinden,getragenwirdundstaatlicheAuf
gabenimGesundheitswesenwahrnimmt.
BeiöffentlichenSpitälernfindensichdiemass
gebendenRegelnindenkantonalenHaftungs
bzw.Verantwortlichkeitsgesetzen.JenachKan
tonsinddieseHaftungsgesetzeverschieden
ausgestaltet.Esgehtaberimmerumeinedirek
teVerantwortlichkeitdesStaates,nichtumeine
persönlicheHaftungdesArztes.Allerdingskann
derStaatindenmeistenKantonendengeleis
tetenSchadenersatzvomArztzurückfordern,
wenndiesergrobfahrlässiggehandelthat.
DieVerjährungsundVerwirkungsfristensowie
dieVerfahrenzurGeltendmachungvonScha
denersatzansprüchen unter scheiden sich von 
jenenimPrivatrecht.DiePflichtendesArztes
gegenüber dem Patienten sind jedoch die
selben wie beim privatrechtlichen Behand
lungsverhältnis.
 
Belegarzt
EinBelegarztistnichtalsAngestellter,sondern
alsfreipraktizierenderArztineinemSpitaltätig.
DasSpitalstelltdabeidasPflegepersonalsowie
dienotwendigenEinrichtungenzurVerfügung.
SowohlderBelegarztalsauchdasSpitalgehen
mitdemPatienteneinenVertragein.Solche
selbständigenÄrzte,dieBehandlungenoder
OperationeninSpitälernvornehmen,haften
direktnachprivatrechtlichenBestimmungen.
JenachAusgestaltungderZusammenarbeit
mitdemSpitalpersonalhatderArztfürdessen
Fehlereinzustehen.StellteinePflegefachper
soneinfalschesKontrastmittelbereit,dasder
Arztinjiziert,soträgterdieVerantwortung.
FürdieallgemeinePflegehingegenistdasSpi
talverantwortlich.Sohaftetbeispielsweisebei
VerbrennungendurcheineheisseBettflasche
nichtderBelegarzt,sonderndasSpital.

Haftung für mangelhafte Geräte,  
Medizinalprodukte und Medikamente
DerArztoderdasSpitalkönnenbeimEinsatz
vonAnlagenundApparatenhaftbargemacht
werden.SozumBeispiel,wenneinPatient
durchfalscheBedienungeinesApparateseinen
Schadenerleidet.
DanebenkönnenauchKonstruktionsfehler
einesApparatesodermangelhafteMedizinal
produkte(zumBeispielProthesen)bzw.Medi
kamentezueinemSchadenführen.
BeibeweglichenGeräten(zumBeispielInfusi
onsgerät),Medizinalprodukten(wiezumBei
spielProthesen)oderMedikamentenstehtdie
HaftungdesHerstellersoderImporteursim
Vordergrund.BeifestmitdemBodenverbun
denenGerätenwieetwaeinemRöntgenappa
rathaftetzusätzlichderGebäudeeigentümer.
DieserhataberdieMöglichkeit,aufdenHer
stelleroderImporteurzurückzugreifen.
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Sorgfalts-
pflicht

VoraussetzungfürdieHaftungeinesArztesistein
VerstossgegenRegelndermedizinischenWissenschaft

undPraxis.DieserGrundsatzgiltunabhängigdavon,
inwelcherRechtsbeziehungderArztzumPatienten

steht und ungeachtet dessen, ob privatrechtliche oder 
öffentlicheHaftungsnormenanwendbarsind.
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Was ist unter Sorgfaltspflicht verletzung  
zu verstehen?
DerArzthatbeiseinerTätigkeitalleSorgfalt
anzuwenden,dievonihmaufgrundseinerAus
bildungundBerufserfahrungerwartetwerden
darf.ErsolldabeimitseinemganzenWissen
undKönnenaufdiegewünschteHeilungdes
Patientenhinwirken.DiesumfasstallePhasen
desärztlichenWirkens:
• Diagnose
• Beratung
• ärztlicherEingriff
• Behandlung
• Nachbetreuung

Ausserdem soll der Arzt den Patienten durch 
InformationüberseinenZustand,dieWirkungs
weisevonMedikamentenoderdenVerlaufvon
Heilungsprozessen zu therapiegerechtem Ver
haltenbewegen.
DasMassderSorgfaltbestimmtsichnach
objektivenKriterien.ErforderlichistdieSorg
falt,welchevoneinemgewissenhaftenArztin
der gleichen Lage und nach dem damaligen 
aktuellenStanddesmedizinischenWissens
erwartetwerdendarf.Dabeiwirdderkonkreten
SituationRechnunggetragen:VoneinemArzt,
derunterdemDruckeinerNotfallsituation
arbeitet,wirdnichtdiegleicheSorgfaltverlangt
wievoneinemArzt,derseineTätigkeitohne
äussereStressfaktorenausübt.
WeichtderArztvomNormalverhaltenanderer
Ärzte in der gleichen Lage ab, begeht er einen 
Behandlungsfehler.Darunterfälltjedesärzt
licheFehlverhalteninderZeitvor,währendund
nachderBehandlung.Dazugehörensowohl
FehlervonÄrztenoderMedizinalpersonenals
auchMängelinderOrganisationeinesSpitals
bzw.einerPraxis.
FürdieBeurteilung,obeinBehandlungsfehler
vorliegt,habensichimVerlaufderJahreinder
bundesgerichtlichenRechtsprechungfolgende
Richtlinienherausgebildet:
• Die Angemessenheit eines Verhaltens oder 
einesEingriffsistausdamaligerundnicht
ausnachträglicherSichtzubeurteilen.Dies
giltbesondersbeischwierigenOperationen,
heiklenDiagnosenundNotfällen.Entschei
detsichderArztimRahmenseinesErmes
sensspielraumsfüreineVariante,dieim
Nachhinein nicht optimal, aber vertretbar ist, 
hafteternicht.

• KeineHaftungfürdenArztbestehtfüreine
SchädigungdesPatienten,dienichtauf
Unwissenheit,NachlässigkeitoderUnge
schicklichkeitdesArzteszurückzuführenist,
sondernaufeinebeimgegenwärtigenStand
dermedizinischenWissenschaftselbstbei
aufmerksamerundgewissenhafterPrüfung
nichterkennbareUrsache.

• DerArzthatseinFachwissenaufderHöhezu
halten.ErkannsichnichtaufdenStandder
WissenschaftzuseinerStudienzeitberufen,
sondernmusssichfortbilden.

• DerArztdarfnichtsunternehmen,wasüber
seineKenntnisseoderKräftegehtoderin
andererWeisezugewagtist.Übernimmtder
ArztBehandlungen,dieseinefachlicheKom

petenzüberschreiten,hafteterausÜbernah
meverschulden.Ermusswissen,wannersei
ne Patienten an einen Kollegen oder ein 
Spitalüberweisenmuss.

• DerArztdarfsichnichtaufeinevorgefasste
Meinung,namentlichaufeineeinmalgestell
teDiagnose,versteifen.DierichtigeErkennt
nis kann nicht immer verlangt werden, wohl 
abergenügendeUntersuchung.

EineTherapiemittelsTelefonoderInternet
(ehealth)unterstehtderselbenärztlichenSorg
faltspflichtwieeineBehandlungvorOrt.
In der Praxis stellen sich im Arztrecht immer 
wiederBeweisfragen,soinsbesondereauch
beimBeweisderSorgfaltspflichtverletzung.Der
PatientmussdieVerletzungderSorgfaltspflicht
durchdenArztbeweisen(Seite16«Kranken
geschichtealsBeweismittel»).DerArzthat
dabeidieMöglichkeitdarzutun,dasserunter
dengegebenenUmständenallenotwendige
Sorgfaltaufgewendethabe.
StehteineHaftungzurDiskussion,wirdinaller
RegeleineBegutachtungdurcheinenneutralen
medizinischenExpertenvereinbart(Seite20
«Gutachten»).

Schaden
EineHaftpflichtbestehtnur,wennausdem
BehandlungsfehlereinSchadenresultiert.Ein
SchadenimZusammenhangmitderärztlichen
HaftungbedeutetnichteinfacheinenMisser
folgderärztlichenBehandlung.Vielmehrmuss
derPatientdurchdasärztlicheTuneinenScha
deninfinanziellerHinsicht,dasheissteineVer
mögenseinbusse,erleiden(AusnahmeGenug
tuung).
DerSchadenersatzumfasstdieKostenzur
Behebung oder Linderung von Beschwerden 
odersonstigenBeeinträchtigungenderkörperli
chenIntegrität.IstzumBeispielaufgrundeiner
fehlerhaftenOperationeineweitereOperation

Beispiel 1 – Sorgfaltspflicht:
ImRahmeneinerHüftTotalprothesen
OperationerleideteineFraueineLäsion
desOberschenkelnervs.Seitherkannsie
sichnurnochmitKrückenfortbewegen
undnichtmehrlängerals45Minutenste
hen.SieerhebtKlageaufSchadenersatz
undGenugtuung.
DasBundesgerichthältfest,dassnicht
jede Gesundheitsverletzung mit einer Ver
tragsverletzunggleichzusetzenist.Denn
medizinischeBehandlungenundEingriffe
sindmitRisikenverbunden,dieauchbei
AnwendungallerSorgfaltnichtvermeid
barsind.
Das Bundesgericht verneint in diesem Fall 
eineVerletzungderärztlichenSorgfalts
pflicht:GemässgerichtlichemGutachten
birgtjedeHüftprothesenoperationdas
inhärenteRisikoeinerNervenverletzung
undesbestehenkeineAnzeichenfür
einentechnischenFehler.

Beispiel 2 – Sorgfaltspflicht:
EineinjährigesMädchenwirdoperiert,
weilesmiteinemHerzfehlerzurWeltkam.
NachderOperationunddemEntfernen
der Herzlungenmaschine kommt es zu 
Komplikationen:InfolgeEinengungder
oberen Hohlvene bildet sich ein Hirn
ödem.WegendieserHirnschädigungist
dasMädchenschwerbehindertund
pflegebedürftig.
EswirdKlageerhobenundgeltend
gemacht,dassdieHirnschädigungauf
SorgfaltspflichtverletzungenderÄrzte
zurückzuführenist.Gestütztaufmedizi
nische Gutachten kommt das Gericht zum 
Schluss,dasspräoperativnichtzwingend
eineHerzkatheteruntersuchunghätte
durchgeführtwerdenmüssen.Hinsichtlich
der intraoperativen herzchirurgischen 
Phaseistunbestritten,dassdieOperation
richtigdurchgeführtwurde.
Umstrittenistjedoch,obdieaufgetretene
StenosemitvisuellerKontrollefrüher
hätteerkanntwerdenkönnenundmüs
sen.WeildieMöglichkeitbesteht,dass
einenichterkennbareVorwölbungnach
innenzurStenosegeführthat,unddie
KlägerindieErkennbarkeitderStenose
nicht nachweisen konnte, verneint das 
GerichteineSorgfaltspflichtverletzung.
Das Gericht verneint schliesslich auch die 
VerletzungderRegelnderärztlichenKunst
inderpostoperativenPhasewährendder
BetreuungaufderIntensivstation.Zur
BehandlungdesHirnödemshältdas
Gerichtfest,dassdasSpitaldierichtigen
Massnahmentrafunddassesdieseauch
nichtfrüherhättetreffenmüssen.
Das Bundesgericht stützt die Beurteilung 
derkantonalenGerichtsinstanzundhält
fest,dasssichdieAnforderungenandie
ärztlicheSorgfaltnachdenUmständen
desEinzelfallsrichten:
• ArtdesEingriffsoderderBehandlung
unddiedamitverbundenenRisiken
Ermessensspielraum

• MittelundZeit,diedemArzt
zurVerfügungstehen

• AusbildungundLeistungsfähigkeit 
des Arztes

DerBegriffderPflichtverletzungdarfnicht
so verstanden werden, dass darunter jede 
MassnahmeoderUnterlassungfällt,wel
chebeinachträglicherBetrachtungden
Schadenbewirktodervermiedenhätte.
EinePflichtverletzungistnurdortgege
ben,woeinärztlichesVorgehennachdem
allgemeinenfachlichenWissensstandzum
ZeitpunktderBehandlungnichtmehrals
vertretbar erscheint und damit ausserhalb 
derobjektiviertenärztlichenKunststeht.
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Beispiel 3 – Sorgfaltspflicht:
EineanAidserkrankteFrauunterziehtsich
einerTherapiemitdenMedikamenten
Videx,ZeritundNorvir.DieseArzneimittel
rufenalsNebenwirkungenÜbelkeitund
Erbrechenhervor.Dagegennimmtdie
FrauohneRücksprachemitdemArztBel
lergal,einrezeptpflichtigesMedikament,
dasihrerMutterverschriebenwurde.Die
zeitgleicheEinnahmevonNorvirundBel
lergalführtzueinerderartstarkenmedika
mentösenInteraktion,dassderFrauder
rechteFussunddielinkeZeheamputiert
werdenmüssen.
DasBundesgerichtstelltfest,dassdie
zuständigenÄrztedieFraunichtumfas
sendüberdieverabreichtenMedikamente
undderenWechselwirkungmitanderen
Arzneimittelninformierthaben.ImSpital
wurdendieMedikamentezudemohne
Packungsbeilagemitdendaraufvermerk
tenkontraindiziertenMedikamenten
abgegeben.
DasBundesgerichtbejahtdieHaftung,
reduziertjedochdenSchadenersatz
aufgrunddesMitverschuldensderFrau
um50%

nötig,sinddieKostenfürdieneueOperation
sowiealledamitfürdenPatientenverbundenen
finanziellenNachteilezuersetzen.Wichtigste
SchadenspositionenimZusammenhangmit
körperlichenBeeinträchtigungensind:
• Behandlungskosten
• Pflegekosten
• Erwerbsausfall
• SchadeninfolgeeinerBeeinträchtigungin
derHaushaltführung

DerBetrag,welcherdemgeschädigtenPatien
tenhaftpflichtrechtlichgeschuldetist,
beschränktsichaufdentatsächlicheingetrete
nenSchaden.Deshalbreduziertsichderhaft
pflichtrechtlicheAnspruchdesPatientenum
dievondenSozialversicherungen(Krankenkas
se,Unfallversicherung,Invalidenversicherung,
Pensionskasse)geleistetenBeträge.DieSozial
versichererkönnenaberfürihreLeistungenauf
HaftpflichtigeRückgriffnehmen.
Schadenersatzansprüchebestehenauch,wenn
einPatientdurchärztlichesHandelnstirbt.Zu
ersetzen sind zum einen die mit dem Tod direkt 
anfallendenKosten,wiedieBestattungs
kosten.ZumandernstehtdenjenigenPerso
nen, welche ihren Versorger verlieren, ein 
Ersatzanspruchzu.Diesjedochnur,wennder
VerstorbeneregelmässigeUnterstützungsleis
tungen erbracht hat (in Form von Geld oder 
anderenLeistungen),diedenZweckhatten,
demVersorgtendasLebenwirtschaftlichzu
erleichtern, und von denen anzunehmen ist, 
dasssieauchkünftig–ohnedenTod–geleistet
wordenwären.
Mitder«Genugtuung»wirdkeinwirtschaftlicher
Vermögensnachteilausgeglichen,sondern
Ersatzfürimmaterielle,seelischeEinbussen
(zumBeispielSchmerzen,Empfindenkörper
licherMinderwertigkeitoderVerlustvonBezie
hungen)geleistet.
DieGenugtuungistkeinegenauerfassbare,
berechenbareGrösse,sondernberuhtauf
einemWerturteil.DieGenugtuungistumso
höher,jeschwerwiegenderdieseelischen
Beeinträchtigungensind.Diebisherhöchsten
vonSchweizerGerichtenzugesprochenen
GenugtuungssummenliegenbeiCHF200000.–.
Dabei handelte es sich um durch Verkehrsun
fälleverletztePersonenmitschwerstenblei
bendenSchäden(Schädelhirntraumamit
schwerenKomplikationenbzw.Triplegie),wel
chezueinervollenInvaliditätunddauernden
Pflegebedürftigkeitführten.

Kausalzusammenhang
ZwischenderSorgfaltspflichtverletzungdes
ArztesunddemSchadenmusseinursächlicher
Zusammenhangbestehen.DerArztkannledig
lichfürdendurchseinFehlverhaltenverursach
tenSchadenhaftbargemachtwerden.Führt
beispielsweiseeineverspäteteSpitaleinwei
sungdurchdenArztzueinemlängerenSpital
aufenthaltalsbeirechtzeitigerfolgterEinwei
sung,istderAufwandfürdiezusätzlicheDauer
zuersetzen.FürdieKosten,welcheauchbei
korrekterBehandlungangefallenwären,istder
haftpflichtigeArztnichtverantwortlich.Der

hypothetischeVerlauf(mitfehlerfreierBehand
lung)wirdinjedemFalldemtatsächlichenVer
lauf(mitfehlerhafterBehandlung)gegenüber
gestellt.
Der Patient muss den Kausalzusammenhang 
beweisen.DaeinstrikterBeweisfürdenPatien
tenvielfachmiterheblichenSchwierigkeiten
verbundenist,genügteineüberwiegendeWahr
scheinlichkeit.DieseistbeieinerWahrschein
lichkeitvonlediglich51%lautBundesgericht
nichtgegeben,dieWahrscheinlichkeitmuss
deutlichhöhersein.Einekantonsgerichtliche
Bezifferungmit75%wurdevomBundesgericht
zumindestalsnichtwillkürlichbezeichnet.
FallenverschiedeneMöglichkeiteninBetracht,
genügtesnicht,dasseineUrsachewahrschein
licheristalseineodermehrereandereUrsa
chen.VielmehrmüssenfürdenKausalzusam
menhang derart gewichtige Gründe sprechen, 
dassanderedenkbareMöglichkeitenvernünfti
gerweisenichtinBetrachtfallen.Besonders
schwierig ist die Beweislage, wenn dem Arzt 
nichteinbestimmtesTun,sonderneinUnter
lassen,insbesondereeineverspäteteDiagnose,
vorgeworfenwird.
FallssicheinegesundheitlicheBeeinträchti
gung,welchebereitsvorderSorgfaltspflicht
verletzung des Arztes bestand (sogenannte 
konstitutionellePrädispositionoderVorzu
stand),auchohnedasfehlerhafteVerhaltendes
Arztesausgewirkthätte,mussderArztfürdie
FolgendiesesVorzustandsnichteinstehen.
HättesichdiePrädispositionohneden
Behandlungsfehlerjedochgarnichtschädi
gendausgewirkt,bleibtderArztfürdenScha
denverantwortlich.Diesauch,wennderkrank
hafteVorzustanddenEintrittdesSchadens

begünstigtoderdessenAusmassvergrösserthat.
DerAnteilderPrädispositionkannaberzueiner
ReduktionderSchadenersatzpflichtführen.

 Beispiel 4 – Kausalzusammenhang:
Nachtsum3.30UhrbegibtsicheinMann
wegenstarkenKopfwehs,Rückenschmer
zenundÜbelkeitindieNotfallaufnahme.
Das medizinische Personal diagnostiziert 
nachBefundaufnahmeundneurologi
scherUntersuchungnichtsAusser
gewöhnliches.DerverantwortlicheAssis
tenzarztstellteineGrippefestund
verordnetSchmerzmittel.DreiStunden
spätersagtderPatient,dassesihmbesser
gehe.ErwirdnachHauseentlassen.Drei
einhalbStundendanachwirdderMannin
einemStarrezustandnotfallmässigeinge
liefert.Beidendaraufhinvorgenommenen
UntersuchungenwirdeinedurchPneumo
kokkenausgelösteHirnhautentzündung
festgestellt.SiewirdmitAntibiotikabehan
delt.SeitheristderPatienttaub.Ermacht
Schadenersatzforderungengeltend.
DasvomGerichtinAuftraggegebene
medizinischeGutachtenwirftdemverant
wortlichen Assistenzarzt einen Behand
lungsfehlervor.DieGutachterhaltenes
abernichtfürüberwiegendwahrschein
lich,dasseinevierbisfünfStundenfrühe
re Therapie mit Antibiotika die neurologi
schenStörungenverhinderthätte.
Das Bundesgericht verneint deshalb den 
Kausalzusammenhang und damit den 
AnspruchaufSchadenersatz.Eineblosse
BeeinträchtigungderHeilungschancen
begründetkeinenAnspruchaufSchaden
ersatz, solange nicht nachgewiesen ist, 
dass der Gesundheitsschaden bei sorg
fältigerBehandlunghätteverhindertwer
denkönnen.
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MedizinischeEingriffegeltenrechtlichalsEingriff
indiekörperlicheIntegritätdesPatienten.Siesind

rechtswidrig,wennkeinRechtfertigungsgrundvor
liegt.HauptsächlicherRechtfertigungsgrundbildetdie

vorherigeEinwilligungdesPatienten.Dieseistabernur
dann wirksam, wenn der Patient ausreichend über den 

beabsichtigtenEingriffaufgeklärtwordenist.Mitder
AufklärungsollendasSelbstbestimmungsrechtunddie

körperlicheIntegritätdesPatientengeschütztwerden.

Aufklärungs-
pflicht
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Aufklärungs-
pflicht

Aufklärungspflicht

DerPatientsollallefürihnwichtigenFaktoren
undUmständeeinesgeplantenEingriffsken
nen.DazuhatderArztdenPatientenunaufge
fordertüberdieKrankheit,diegeeignete
Behandlung,dasRisikosowiedieHeilungsaus
sichteninsBildzusetzen.Zielistes,dassder
Patient selber seinen Gesundheitszustand und 
seineHeilungschancenbeurteilenunddieRisi
ken einer Behandlung und Nichtbehandlung 
abschätzenkann.

Inhalt der Aufklärung
DerArztistzueinerklaren,verständlichenund
wahrheitsgetreuenAufklärunghinsichtlichDia
gnose,PrognoseundTherapieverpflichtet.Die
AufklärungmussineinerdemPatientenver
ständlichenSprachevorgenommenwerden.
DiesgiltauchbeifremdsprachigenPatienten.
Bei der Beurteilung, ob ein Arzt den Patienten 
genügendaufgeklärthat,berücksichtigtdas
Bundesgericht den individuellen Patienten und 
denkonkretenEinzelfall.FürdenUmfangder
AufklärungistsomitdasInformationsinteresse
desjeweiligenPatientenentscheidend.
DanebenbestimmtsichdasAusmassderAuf
klärungnachdenRisiken,welchedergeplante
Eingriffmitsichbringt.JehäufigersicheinRisi
ko zu verwirklichen droht und je schwerwie
gendereinsolchesRisikodieLebensführung
beeinträchtigenwürde,umsohöhersinddie
AnforderungenandieAufklärung.

Die Aufklärung muss vollständig   
sein und folgende Punkte umfassen

• Art der Krankheit/Diagnose
• ArtundVerlaufderBehandlungoder
derdiagnostischenMassnahme(opera
tiv/nicht operativ beziehungsweise Vor
gehen,betroffeneKörperteile,Dauer
derBehandlung)

• Prognose über die Folgen einer 
Behandlungbzw.Nichtbehandlung

• Valable Behandlungsalternativen
• ChancenundRisikenderempfohlenen
Behandlungbzw.desEingriffssowieder
Behandlungsalternativen

• Behandlungskosten und Kosten
übernahme durch Versicherer  
(sieheSeite14«WirtschaftlicheAuf
klärung»)

Spezialfall: Operationserweiterung
ErgebensichwährendderOperationneue
Befunde,kannsichfürdenOperateurdieFrage
stellen,oberdieOperationohneEinwilligung
desPatientenerweiternsoll.
DerArztistverpflichtet,eineOperationzu
unterbrechen und die neue Ausgangslage mit 
demPatientenzubesprechen.Vorbehalten
bleibendringlicheEingriffe,sofernmitder
ErweiterungkeinegravierendenFolgenverbun
densindundeinAbbruchkontraindiziertwäre,
weil er schwerwiegende Komplikationen 
hervorriefe.ImmerzulässigisteineOperations
erweiterungbeilebensbedrohlichenSituatio
nen.UnproblematischisteineOperations
erweiterung,wennsieimRahmendes
Aufklärungsgesprächsbereitsbesprochen
wurdeundderPatientdafürseineEinwilligung
erteilthat.

Durchführung der Aufklärung
Wer muss aufklären?
DerArzt,welcherdenEingriffvornimmt,trägtdie
VerantwortungfürdieAufklärung.Somussder
operierendeArztbzw.einvonihmbeauftragter
fachkundigerSpitalarztüberdenEingriffaufklä
ren und nicht der allgemein praktizierende Arzt, 
welcherdenPatientenindasSpitaleinweist.

Wer muss aufgeklärt werden?
DerPatientmussselbereinwilligenundauf
geklärtwerden.DiesgiltauchfürMinderjährige
oderEntmündigte,sofernsieurteilsfähigsind,
sofernsieimStandesind,diesichimZusam
menhangmitdemEingriffergebendenProble
mezuwürdigen.IstderPatienturteilsunfähig,
brauchtesdieZustimmungdesgesetzlichen
Vertreters.VorbehaltenbleibenNotfälle,in
deneneinärztlicherEingriffsodringlichist,
dassdasEinholeneinerEinwilligungnicht
möglichist.SoferneinePatientenverfügung
vorliegt,istdieserBeachtungzuschenken.

Wann muss aufgeklärt werden? 
DerPatientmussnachderAufklärungeine
angemesseneÜberlegungsfristhaben.Diese
solltebeischwerwiegendenEingriffenlänger
seinalsbeiharmlosenRoutineeingriffen.
GemässBundesgerichthatdieAufklärungüber
einenEingriffohnebesondereSchwierigkeiten
spätestenseinenTagvorher,beischwierigen
OperationenodersolchenmiterheblichenRisi
kenmindestenseinigeTagevorherstattzufin
den.InNotfällenverkürztsichdieÜberlegungs
fristzwischenAufklärungundEingriff,falls
aufgrundderUmständeüberhaupteineAuf
klärungdurchgeführtwerdenkann.

Wie muss aufgeklärt werden?
EinebestimmteFormistnichtvorgeschrieben.
Der Arzt kann den Patienten mündlich oder 
schriftlichaufklären.DieAnforderungen,wel
chedieRechtsprechungandieAufklärung
stellt,könneninderRegelabernurmiteinem
Aufklärungsgesprächerfülltwerden.DerArzt
musssichimGesprächüberzeugen,dassder
PatientdieInformationenrichtigverstanden
hat.DabeibietetsichauchdieGelegenheit,auf

Beispiel 5 – Aufklärungspflicht:
EinMannhatseitseinem20.Lebensjahr
die Diagnose eines Gehirnkavernoms 
(Gefässmissbildung).Aufgrunddeshohen
Mortalitätsrisikoswurdedamalsvoneiner
Operationabgeraten.ZehnJahrespäter
lässtsichderMannwegenerneuter
Schwindelanfällehospitalisieren.
ImSpitalwirderaufseinenernsten
Zustandaufmerksamgemacht,derlebens
bedrohliche Komplikationen mit sich brin
genkönnte.Manrätihm,imHinblickauf
eineOperationeinenNeurochirurgenzu
konsultieren.WenigeTagenachSpital
austrittverspürtderMannpraktischkeine
Symptomemehr.Erbegibtsichmitdem
MotorradfüreineBesprechungzueinem
Neurochirurgen.DieSchilderungenvon
ChirurgundPatientzuInhaltundUmfang
desGesprächsdivergierenstark.Das
GesprächdauertejenachAussageeine
halbebzw.eineViertelstunde.
Unbestrittenist,dassderNeurochirurgdie
NotwendigkeiteinerOperationinden
nächstenMonatenbestätigt.Erinformiert
allgemeinüberdenEingriffundunter
streicht vor allem die sehr grossen Hei
lungschancen, ohne besonderes Gewicht 
aufdieRisikendesEingriffszulegen.Da
fürdenFolgetagkurzfristigeinOperations
saalfreiist,bleibtderPatientamEndeder
BesprechungimSpital.Äusserungen
gegenüberseinemZimmernachbarnlas
sendaraufschliessen,dassderPatientim
RahmendesGesprächsmitdemArztaus
serordentlichVertrauengefassthatund
sichineinemübermässigoptimistischen
Zustandbefindet.AmfolgendenTagwird
eroperiert.
DieneurochirurgischeOperationwirdkor
rektdurchgeführt.Dieslässtsichaufgrund
einerVideoaufzeichnungzuAusbildungs
zweckennachvollziehen.Sieerweistsich
jedoch als schwieriger als erwartet, weil 
dasKavernomverkalktist.FolgederOpe
ration ist eine schwerwiegende Hirn stamm  
SymptomatikmitschwerenProblemender
Augenmotorik,linksseitigerGesichtsläh
mung,rechtsseitigerSensibilitätsstörung
undZittern.DerPatientbleibtvollständig
arbeitsunfähigundbenötigtHilfeleistun
genimtäglichenLeben.ErreichtKlageauf
Schadenersatzein.
DasBundesgerichtkommtzumSchluss,
dasspauschaleInformationenohneDis
kussionundEingehenaufdieernsthaften
Risiken,welcheregelmässigmiteinem
solchenEingriffamGehirnverbunden
sind,keinegenügendeAufklärungdarstel
len.ZudemhättedemPatienteneinelän
gereÜberlegungszeitausserhalbdesSpi
talseingeräumtwerdenmüssen.
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individuelle Besonderheiten und Fragen ein
zugehen.WeilderArztdieEinwilligungdesPati
entenunddiefürdenEingrifferforderlicheAuf
klärungzubeweisenhat,solldieAufklärung
schriftlichfestgehaltenwerden.Einallgemeiner
Vermerk in der Krankengeschichte über die 
erfolgteInformationundEinwilligungdesPati
entengenügtinderRegelnicht.
DasAufklärungsgesprächsolltevollständigund
detailliertwiedergegebenwerden.DadieKran
kengeschichtealleinvomArztverfasstist,kann
derenKorrektheitimStreitfallinZweifelgezo
genwerden.EineunterschriftlicheBestätigung
desPatientenzumInhaltdesAufklärungs
gesprächsistdeshalbangezeigt.Vielekantona
leBestimmungensehenfüröffentlicheSpitäler
eineschriftlicheEinwilligungserklärungvor.
BewährthatsichinderPraxisdiesogenannte
Zweistufenaufklärung.DabeiwerdendemPati
entenineinemerstenSchrittanhandvonFoto
kopien oder einer Broschüre die wesentlichen 
Informationenschriftlichmitgeteilt.Gelegentlich
setztmanzudiesemZweckauchComputer
programmeein.AufgrunddieserVorbereitung
kannderArztimanschliessendenAufklärungs
gesprächbesseraufdieindividuellenundspezi
fischenFragendesPatienteneingehen.
HäufigwerdenFormulareverwendet,wobeies
sich teilweise um spitaleigene, teilweise um 
solche der entsprechenden medizinischen 
Fachgesellschaftenhandelt.MitHilfedieses
FormularskanneinGesprächsprotokollgeführt
unddieEinwilligungdokumentiertwerden.

Verzicht auf Aufklärung?
DerArztdarfnichtaufeineAufklärungverzich
ten.DenkbarwäreeineAusnahme,wenndie

Beispiel 6 – Aufklärungspflicht:
BeieinemMannwirdeineAngiographie
durchgeführt.Währendoderkurznach
diesemEingrifftritteinischämischerHirn
infarktauf.Esverbleibenneuropsycholo
gischeLeistungsdefiziteimSinnevon
Sprech,Sprachverständnis,Aufmerksam
keitsundGedächtnisstörungensowie
eineBeeinträchtigungderrechtenHand.
DerMannistdeswegeninseinemBerufals
Kaminbauernurnochzu50%arbeits
fähig.DieÄrztehaltenimBehand
lungsberichtfest,ihnübermöglicheKom
plikationenundReaktionenaufdas
Kontrastmittelinformiertzuhaben.
DerMannreichtSchadenersatzklage
wegenfehlenderAufklärungundpflicht
widrigemVerhaltenbeimUntersuchungs
eingriffein.DasGerichtverneinteinen
Behandlungsfehlergestütztaufdasvorlie
gendegemeinsameGutachten.Das
Gerichthältfest,dasRisikobleibender
neurologischerDefizitevon0,1bis0,5%
sowiedasHirnschlagrisikovon0,05%sei
envonsogeringerEintretenswahrschein
lichkeit,dasskeineAufklärungerfolgen
müsse.DieKlagewirdabgewiesen.

AufklärungbeimPatienteneinenfürdie
GesundheiteindeutigschädlichenAngst 
zustandauslösenwürde.SolcheFälledürften
aberkaumvorkommen.InAusnahmefällen
kanneineAufklärungspflichtdahinfallen,wenn
derPatientbereitsinformiertwordenist.
 
Rechtsfolgen bei Verletzung  
der Aufklärungspflicht
Kann der Arzt nicht beweisen, dass er den Pati
entengenügendaufgeklärthat,istderEingriff
immer widerrechtlich, auch wenn er medizi
nischkorrektausgeführtwordenist.DerArzt
mussbeiungenügenderAufklärungsomitfür
dienegativenFolgenderOperationeinstehen,
unabhängigdavon,obihmeinBehandlungs
fehlervorgeworfenwerdenkann.
HatderArztnichtodernichtgenügendaufge
klärtodergelingtihmderBeweisfüreinekor
rekteAufklärungnicht,kannergeltend
machen,derPatienthätteauchbeirechtsgenü
genderAufklärungindenEingriffeingewilligt
(sogenanntehypothetischeEinwilligung).Bei
der Beurteilung dieser Frage ist entscheidend, 
wie sich der besagte Patient unter den konkre
tenUmständenverhaltenhätte.
DerArztmusszwardiehypothetischeEinwilli
gung nachweisen, vom Patienten wird aber ver
langt,dasserglaubhaftdarlegt,warumerbei
gehörigerAufklärungdieEinwilligungzurVor

nahmedesEingriffsverweigerthätte.Diesgilt
insbesondere dann, wenn davon auszugehen 
ist,dassdieMehrheitderPatientennachord
nungsgemässerAufklärungindenEingriffein
gewilligthätte.
BringtderPatientkeinepersönlichenGründe
fürdieAblehnungvor,istmassgebend,wiesich
einvernünftigerundbesonnenerPatientnach
objektiverBeurteilungbeigehörigerAufklärung
entschiedenhätte.

Wirtschaftliche Aufklärung
DerArzthatdenPatientenauchüberdiefinan
ziellenFolgeneinerHeilbehandlungzuinfor
mieren.Diesvorallem,wennderEingriffkost
spieligist.VorallemhaterdenPatientendarauf
aufmerksamzumachen,fallseineBehandlung
odereinEingriffvonderKrankenkassenicht
odernichtvollständigübernommenwirdoder
eineÜbernahmezumindestfraglichist.

Beispiel 7 – Aufklärungspflicht:
NachviererfolglosenoperativenEingriffen
dreier Ärzte an seiner Nase konsultiert ein 
MannzweiweitereMediziner.Diesewei
gernsichausRisikogründen,die
gewünschteOperationvorzunehmen.
SchliesslicherklärtsicheindritterMedizi
nerdazubereit,denEingriffdurchzufüh
ren.Beidenvonihmvorgenommenenvier
Operationenverschlechtertsichder
ZustandunddasAussehenderNasedes
Patientenzunehmend.DieNasenatmung
verbessertsichauchnicht.
DasBundesgerichtbestätigtdenvonder
VorinstanzzugesprochenenSchaden
ersatz und Genugtuungsanspruch gegen 
dendrittenMediziner,weildieserungenü
gendüberdiehohenRisikendesEingriffs
informiertunddamitseineAufklärungs
pflichtverletzthabe.
DieärztlicheAufklärungspflichtbesteht
auchdannimgleichenUmfang,wennsich
derPatientfrüherbereitsmehrfachdersel
benOperationunterzogenundsichdarü
ber hinaus bei Fachpersonen über die 
Operationinformierthat–esseidenn,der
EingriffseiwederinBezugaufdieAus
führungnochaufdiemöglichenFolgen
speziellriskant.InAnbetrachtdesvor
liegendhohenEingriffsrisikoswurdevom
BundesgerichteineVerletzungderAuf
klärungspflichtbejaht,währendeine
hypothetischeEinwilligungdesPatienten
abgelehntwurde.

Beispiel 8 – Wirtschaftliche 
 Auf klärungspflicht:
Das Bundesgericht heisst die Klage einer 
Patientin bezüglich der Behandlungs
kostengut,weilderArztesversäumthat,
diePatientindarüberaufzuklären,dasssie
einenTeilderOperationskostenselbstzu
tragenhätte.
Die Patientin ist wegen Fettleibigkeit 
behandeltundoperiertworden.DieKran
kenkasse verweigerte die Kostenübernah
me, weil das Gewicht der Patientin nicht 
dieerforderlicheÜberschreitungdes
Idealgewichtserreichte.
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Kranken-
geschichte

DerArzthatdiePflicht,dieBehandlungsorgfältigund
vollständigzudokumentieren.DieseDokumentation

wirdalsKrankengeschichtebezeichnet.
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Dokumentationspflicht
DieDokumentationhatdenZweck,demPati
entenjederzeitRechenschaftüberdenStand
seiner Behandlung abzugeben, aber auch die 
fachgerechteBehandlungundWeiterbehand
lungsicherzustellen.
Dementsprechend müssen Handlungen, 
welchevonmedizinischerRelevanzsind,doku
mentiertwerden.Dahingegenkannaufdas
FesthaltenvonRoutinehandlungen(z.B.Desin
fektionderHautoderdesOperationsbestecks)
verzichtetwerden.
DieKrankengeschichteumfasstinchronologi
scherReihenfolge:
• Sachverhaltsfeststellungen(z.B.Anamnese
undDiagnose),

• angeordneteTherapieformen(z.B.Medika
tion,Operationsberichte)

• AblaufundGegenstandderAufklärungdes
Patienten(sieheSeite13«VerletzungderAuf
klärungspflicht»)

• UnterlagenwieBildmaterial,Laborberichte,
UntersuchungsbefundewieEKGund
EEGBefunde

• DokumentationendesPflegepersonals
 
DieKrankengeschichtekanninPapierformoder
elektronischgeführtwerden.DatumundAutor
derEinträgemüssennachvollziehbarsein.Die
Dokumentation muss nach Abschluss der 
BehandlungwährendmindestenszehnJahren
aufbewahrtwerden.

Einsicht in die Krankengeschichte
DerPatienthateinEinsichtsrechtinsämtliche
Unterlagen,dieihnbetreffen.Diesgiltauchfür
patientenbezogenepersönlicheNotizendes
ArztesoderUnterlagenvonzusätzlichkonsul
tiertenÄrzten.AufWunschsinddemPatienten
Kopienabzugeben.
DieKrankengeschichteenthältGesundheits
daten.Diesegelten als besonders schützens
wertePersonendatenimSinnederDatenschutz 

Beispiel 9 – Dokumentationspflicht:
WegenSauerstoffmangelsundMinder
durchblutungwährendderGeburterlei
deteinKindschwereHirnschädenund
wirddasganzeLebenlangintensivePfle
gebenötigen.
DemSpitalwerdenUnterlassungenvorge
worfen,insbesondere,dassnichtrechtzei
tigeinKaiserschnittvorgenommenwurde.
ObdamitdieHirnschädigunghättever
miedenwerdenkönnen,istunklar,dakei
nelückenlosenCTGAufzeichnungenvor
handensind.NachAuffassungdes
GerichtswärensolcheAufzeichnungen
abergebotengewesen.DasSpitalmuss
daherderenFehlenvertreten,unabhängig
davon,obdieAufzeichnungenvorenthal
tenodergarnichtgemachtwordensind.
Das Gericht geht deshalb von einem redu
zierten Beweismass aus und bejaht die 
VerantwortlichkeitdesSpitals.

gesetzgebungundfallengleichzeitigunterdas
ärztlicheBerufsgeheimnis(sieheSeite17
«Strafrecht,Berufsgeheimnisverletzung»).
DrittpersonenwieandereÄrzte,Angehörige
oderVersichererdürfennurEinsichtindie
Krankengeschichte nehmen oder Kopien der 
Krankenunterlagenerhalten,wenneinRecht
fertigungsgrunddafürvorliegt:
• EinwilligungdesPatienten
• EinwilligungdesgesetzlichenVertreters 
(z.B.Eltern,AnwaltdesPatienten)

• BewilligungdervorgesetztenBehördeoder
Aufsichtsbehörde

• Gesetzesbestimmung,welchedieOffen
barung gestattet

• GerichtlicheVerfügungaufHerausgabe 
der Krankengeschichte

Einwilligung des Patienten
DieEinwilligungistderwichtigsteRechtferti
gungsgrund.DerPatientkannsieschriftlich,
mündlichoderstillschweigenderteilen.Eine
stillschweigendeEinwilligungliegtbeispiels
weise vor, wenn Arzt und Patient vereinbaren, 
dasseinSpezialarztbeigezogenwird.Derüber
weisendeArztdarfdanndaraufvertrauen,dass
derPatientmitderZustellungderfürdie
BehandlungmassgebendenDatenandenSpe
zialarzteinverstandenist.GibtderArztseiner
HaftpflichtversicherungoderseinemAnwaltim
RahmeneinesHaftpflichtfallsmedizinische
Informationenweiter,istvorgängigeineschrift
licheEinwilligungeinzuholen.

Behördliche Bewilligung
ErhältderArztvomPatientenkeineEinwilli
gung,bestehtabereinlegitimesBedürfnisan
derInformationeinerDrittperson,kannerbei
dergemässkantonalerRegelungzuständigen
BehördeeineBewilligungbeantragen.Diesist
beispielsweise der Fall, wenn der Arzt sein 
Honorar eintreiben muss oder wenn gegen ihn 
einStrafverfahrenläuft.

Gesetzliche Auskunftspflicht
EsgibtBestimmungen,welchedenArztauch
ohneentsprechendeAnfragezurMeldung
bestimmterTatsachenverpflichtenoder
berechtigen.
BeispielefürgesetzlicheAnzeigepflichtenund
MelderechtefindensichinderSozialversiche
rungsgesetzgebung(Art.42KVGbzw.Art.54a
UVG):KrankenkassenoderUnfallversicherungen
habeneinRechtaufalleAngaben,welchesiezur
ÜberprüfungihrerLeistungspflichtbrauchen.

Krankengeschichte als Beweismittel
IneinemHaftpflichtfallspieltdieKrankenge
schichtealsBeweismitteleinezentraleRolle.
FürdenArztistdiesbesondersfürdenNach
weiseinergenügendenAufklärungwichtig.
DortträgterdieBeweislast(sieheSeite13 
«VerletzungderAufklärungspflicht;Rechts
folgenbeiVerletzungderAufklärungspflicht»).
DerPatientträgtzwardieBeweislastfürsämt
licheHaftungsvoraussetzungen,insbesondere
fürdenBehandlungsfehlerundKausalzusam
menhang.DerArzthataberauchinBezugauf
diese Punkte ein eigenes Interesse an einer 
vollständigenKrankengeschichte.Gemäss
RechtsprechungwerdendemPatientenunter
gewissen Voraussetzungen Beweiserleichterun
gengewährt,wenndieKrankengeschichte
Dokumentationslückenaufweist.
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DieVoraussetzungenfüreinehaftpflichtrechtliche 
undstrafrechtlicheVerantwortlichkeitsindähnlich.

DieHürdenfüreinestrafrechtlicheVerurteilungeines
Arztesliegenabernochetwashöher.

Strafrecht
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DerArztkannimRahmenseinerBerufsaus
übunghauptsächlichmitfolgendenStraftat
beständeninKonfliktkommen:
• fahrlässigeKörperverletzung
• fahrlässigeTötung
• vorsätzlicheBerufsgeheimnisverletzung

ErfahrungsgemässwerdengegenÄrztenur
wenigeStrafverfahreneingeleitet.Diesliegtzum
einendaran,dassStrafverfolgungsbehörden–
mitAusnahmevonTodesfällen–kaumKennt
nisvondenentsprechendenSachverhalten
erhalten.ZumanderenhatderPatientvielfach
keinInteresseanderStrafverfolgung,dennbei
grösserenundkomplexerenSchadenfällenent
scheidetdasStrafgerichtinderRegelohnehin
nichtüberZivilansprüchedesPatienten.Fürihn
hatdasStrafverfahrendenVorteil,dassdie
UntersuchungvomStaatgeführtundbezahlt
wird.Nachteiligfürihnisthingegen,dasserdie
Untersuchungnichtselbstlenkenkannund
damitnichtsichergestelltist,dassallefürihn
wesentlichePunkteabgeklärtwerden.Zudem
kannderPatientdasStrafverfahrennichtmehr
abbrechen,selbstwennmitdemArztbzw.
seinerVersicherungeinVergleichgefundenwer
denkönnte.Ausserdemwirdderbeschuldigte
ArztimZweifelsfallstrafrechtlichfreigesprochen
(indubioproreo).

Fahrlässige Körperverletzung und  
fahrlässige Tötung
GemässArt.125desStrafgesetzbuches(StGB)
wirdmitFreiheitsoderGeldstrafebestraft,wer
fahrlässigeinenMenschenamKörperoderan
derGesundheitschädigt.DerArzthandeltfahr
lässig,wennerdienachdenUmständenund
persönlichenVerhältnissengeforderteVorsicht
missachtet.EsmusseinadäquaterKausalzus
ammenhangzwischendempflichtwidrigenVer
haltenundderKörperschädigungbestehen.Der
Kausalverlaufmussüberdiesvorhersehbarsein.
KausalitätimstrafrechtlichenSinneistnurdann
gegeben,wenndieKörperschädigungbeipflicht
gemässemVerhaltenvermeidbargewesenwäre.
EswirdimStrafrechtzwischenleichterund
schwererKörperverletzungunterschieden.Eine
schwereKörperverletzungliegtvor,wennder
Patientlebensgefährlichverletzt,invalidoder
einwichtigesOrgandesPatientenunbrauchbar
wird.BegehtderArzteineschwereKörper
verletzung,werdendieStrafverfolgungsbehör
den von Amtes wegen, das heisst von sich aus, 
tätig,sofernsievomFallKenntniserhalten.
BeieinerleichtenfahrlässigenKörperverlet
zunggenügtdieblosseKenntnisderStraf
verfolgungsbehördennicht.DerPatientmuss
einenStrafantragstellen.Ermussbeantragen,
dassfürdieangezeigteHandlungeineStraf
verfolgungstattfindensoll.DasAntragsrecht
erlischtnachAblaufvondreiMonatenvondem
Tagan,andemderPatientdenTäterkennt.
VerursachtderArztimRahmenseinerBerufs
ausübungfahrlässigdenTodeinesPatienten,
wirdergemässArt.117StGBmitFreiheitsoder
Geldstrafebestraft.DieStrafverfolgungsbehör
denwerdenindiesemZusammenhangstets
vonAmteswegentätig.

Beispiel 10 – Strafrecht:
MitteninderNachtlässtsicheinjunger
MannaufdemSkateboardvonseinem
Kollegen mit einem Kleinmotorroller zie
hen.BeimWechselvomTrottoiraufdie
StrassestürztderSkateboarder.Erwird
mitderAmbulanznotfallmässiginsSpital
eingeliefert.
DerzuständigeAssistenzarztstelltbeider
UntersuchungTorkeln,verwascheneSpra
che,Schläfrigkeit,Ruhelosigkeitund
Erbrechenfest.Erführtdiesjedochaufdie
festgestellteAngetrunkenheitzurückund
schliesstaufgrundbeschönigenderUnfall
schilderung durch den Begleiter eine 
Kopfverletzungaus.
Der Patient wird nach Hause entlassen und 
Stundenspätererneutnotfallmässigeinge
liefert.DiesesMalwirdeinlebensgefährli
ches,grossesEpiduralhämatominfolge
Schädelhirntraumasdiagnostiziert,welches
zueinerbleibendenInvaliditätführt.
DerAssistenzarztwirdderfahrlässigen
schwerenKörperverletzungschuldig
gesprochen und zu einer Busse von   
CHF2000.–verurteilt,weilernichtallezur
VerfügungstehendenInformationen
berücksichtigt hat (insbesondere Formu
larRettungsdienst)undkeineweiteren
UntersuchungenodereineÜberwachung
angeordnethat.

Beispiel 11 – Strafrecht:
ImFebruarwirdeinerFraueinbösartiger
Dickdarmkrebsdiagnostiziert.ImMärz
wirdsiepräoperativmitBestrahlungund
Fluorouracil5FUineinerhöherenalsim
Beipackzettel und Kompendium vorgese
henenDosierung(offlabeluse)thera
piert.NachwenigenTagenverschlechtert
sichihrZustandunddieChemotherapie
wirdgestoppt.Kurzdaraufverstirbtdie
PatientinandenFolgenderTherapie.

DasBundesgerichthältfest,dass«off
labeluse»keineVerletzungderärztlichen
Sorgfaltspflichtdarstellt,soferndieaner
kanntenRegelndermedizinischenund
pharmazeutischenWissenschaftenbeach
tetwerden.BeiderfraglichenTherapie
handelte es sich damals um die etablier
testeBehandlungsmethode.DieEinstel
lungdesStrafverfahrenswegenfahrlässi
gerTötunggegendiebehandelndenÄrzte
war demnach richtig

gegenüberandernÄrztenundMedizinalperso
nen, welche nicht in die Behandlung des Pati
enteninvolviertsind,eingehaltenwerden.

Welche Ausnahmen gibt es?
Die Bekanntgabe eines Patientengeheimnisses 
istausnahmsweisezulässig,soferneinRecht
fertigungsgrundvorliegt:
• EinwilligungdesPatienten
• BewilligungdervorgesetztenBehördeoder
Aufsichtsbehörde

• eidgenössischeundkantonaleGesetzes
bestimmungen,welchedieOffenbarung
gestatten(sieheSeite16«Einsichtindie
Krankengeschichte»)

Welche Konsequenzen hat eine Verletzung 
der ärztlichen Schweigepflicht? 
DerArztwirdaufAntragmiteinerFreiheitsstrafe
vonbiszudreiJahrenodermiteinerGeldstrafe
bestraft,wennerdasBerufsgeheimnisvorsätz

Strafrecht

Berufsgeheimnisverletzung
Geheimnisse, die einem Arzt erkennbar in  seiner 
EigenschaftalsArztanvertrautwerdenoderdie
erinAusübungseinesBerufeswahrnimmt,darf
ernichtunbefugtDrittenbekanntgeben(Art.
321StGB).DasärztlicheBerufsgeheimnisist
auchunterdenBegriffenärztlicheSchweige
pflicht,ArztoderPatientengeheimnisbekannt.

Für wen gilt das Patientengeheimnis? 
DasganzeBehandlungsteam(ArztundHilfsper
sonen)istandasPatientengeheimnisgebun
den.DasPatientengeheimnismussauch
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Beispiel 12 – Strafrecht:
EinehemaligerChefarzteinesBezirks
spitalswirdwegenVerletzungdesBerufs
geheimnissesverurteilt,weilerdieZusam
menfassungderKrankengeschichte(die
unter anderem das bisher nicht bekannte 
AuftretenepileptischerAnfälleenthält)
ohneEinwilligungdesPatientenanÄrzte
einerpsychiatrischenKlinikgesandthat.
Diese Ärzte hatten sich mit dem Patienten 
vorJahrenbefasst,sindaberkeinenach
behandelndenÄrzte.

lich,dasheisstmitWissenundWillen,verletzt.
Esreichtaus,wennderArzteineVerletzungdes
Berufsgeheimnissesfürmöglichgehaltenund
inKaufgenommenhat.
 
Ablauf eines Strafverfahrens 
BestehtderVerdacht,dasseinArzteinestraf
bareHandlungbegangenhat,leitendiezustän
digenBehördeneinErmittlungsbeziehungs
weiseeinUntersuchungsverfahrenein.
Ist keine Verurteilung zu erwarten, wird die 
StrafverfolgungvondenUntersuchungsbehör
deneingestellt.BeigeringerHöhederStrafe
undeinemGeständnisdesbeschuldigtenArz
tes,kanndieBehördeeinenStrafbefehlerlas
sen,womitdasStrafverfahrenohneProzess
beendetwird.AndernfallswirdAnklageerho
benundesfindeteinGerichtsverfahrenstatt,
dasmiteinemUrteilabgeschlossenwird.
SelbstwenneineStraftatvonAmteswegenzu
verfolgenist,bestehtdieMöglichkeit,beifeh
lenderStrafwürdigkeitundmangelndemInter
essederÖffentlichkeitaneinerBestrafungvon
einerStrafverfolgungabzusehen.
VondenStrafverfolgungsbehördenkannein
Strafverfahreneingestelltwerden,wennder
SchadenbezahltistundeineErklärungdes
Geschädigtenvorliegt,wonachdieserander
WeiterführungdesStrafverfahrensnichtinter
essiertsei(Desinteresseerklärung).Allerdings
machendieStrafverfolgungsbehördenvondie
serMöglichkeitnurzurückhaltendGebrauch.
NachderneuenSchweizerischenStrafprozess
ordnung,welche2011inKraftgetretenist,kann
zudemdiebeschuldigtePersondieDurchfüh
rungeinesabgekürztenVerfahrensbeantragen.
DazumüssenderSachverhalteingestanden
unddieZivilansprüchezumindestimGrund
satzanerkanntsein.

Zivilklage im Rahmen des Strafverfahrens
PatientenkönnenzivilrechtlicheSchadenersatz
undGenugtuungsansprücheselbständigauf
demWegdesZivilprozessesoderimStrafverfah
rengeltendmachen.WerdenimStrafverfahren
Zivilansprüchegeltendgemacht,mussdas
StrafgerichtdarüberwenigstensdemGrundsatz
nachentscheiden,soferneszueinerstrafrechtli
chenVerurteilungkommt–aberauchbeieinem
Freispruch,wennderSachverhaltspruchreifist.
ImÜbrigenkanndasStrafgerichtdasOpferan
dasZivilgerichtverweisen,washäufiggeschieht.

WirdeinArztwegenfahrlässigerKörperverlet
zungoderTötungverurteilt,liegtmeistensauch
einezivilrechtlicheHaftungvor.
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Umzubeurteilen,obeinArzthaftpflichtigist, 
werdenmedizinischeExpertenbeigezogen.AlsExperte

oderGutachterstelltderArztseineBerufskenntnisse
underfahrungenzurVerfügungundträgtsodazubei,

denmassgebendenmedizinischenSachverhalt 
zuermitteln.

Gutachten
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Gutachten

Gutachten

Bestehen zwischen Patient und Arzt bezie
hungsweisedessenHaftpflichtversicherer
unterschiedlicheStandpunktezuhaftpflicht
rechtlich relevanten medizinischen Fragen, 
kann der Patient von sich aus ein Gutachten in 
Auftraggeben.DieParteienkönnensichaber
auchaufeinengemeinsamenGutachtereini
gen,wasdieAkzeptanzderErgebnisseinder
Regelerhöht.
BeihaftpflichtrechtlichenBeurteilungeninter
essierenvorallemdieFragen,obeineSorgfalts
pflichtverletzungvorliegt,anwelchengesund
heitlichenBeeinträchtigungendiegeschädigte
Personleidetundinwieweitdieseaufärztliches
Fehlverhaltenzurückzuführensind.
DasmedizinischeGutachtenmussumfassend,
nachvollziehbarundschlüssigsein.Erlaubtdie
ExpertisekeinezuverlässigeBeurteilungdes
medizinischenSachverhalts,werdendemGut
achteroftErgänzungsfragenvorgelegt.Falls
nötigmusseinweiteresGutachten(Ober
gutachten)eingeholtwerden.
GelingtesdemExperten,seineBeurteilungbei
denParteieneinsichtigundverständlichdarzu
legen, bilden dessen Feststellungen eine 
wesentlicheGrundlagefüreineeinvernehm
licheLösung.Kommteszueinergerichtlichen
BeurteilungeinesärztlichenVerhaltens,wird
vomzuständigenGerichteinegerichtliche
Expertiseeingeholt.DieobigenAusführungen
geltensinngemäss.

FMH-Gutachten
DieFMHbetreibtseit1982eineGutachterstelle
fürdieaussergerichtlicheBegutachtungvon
ArztundSpitalhaftpflichtfällen.DieBegutach
tung kann nur vom Patienten und nicht vom 
betroffenenArztbeantragtwerden.DieGut
achterstelledarfnurangerufenwerden,wenn
zwischenPatientundHaftpflichtversicherer
keineEinigungmöglichwar.
FMHMitgliedermüssensichaufeineFMH
Begutachtungeinlassen,Spitälerkönnenihr
zustimmen.AufkonkreteFragenandenGut
achtersolltendieParteienverzichten.DerPati
ent kann der Gutachterstelle darlegen, welche 
ärztlichenFehlerundwelcherSchadenvermu
tetwerden.DerHaftpflichtversichererhingegen
zeigtauf,weshalbdieUntersuchungund
Behandlungalssorgfältigangesehenwird.
FürdieParteienbietetdieFMHBegutachtung
einigeVorteile.SoerfolgtdieWahldesExperten
oderdesExpertenteamsdurchdieGutachter
stelle.DieserspartlangwierigeDiskussionenund
dieoftmühsameSuchenacheinemzeitlichver
fügbarenundkompetentenGutachter.
EineFMHBegutachtungistfürdenPatienten
kostengünstig.ErmusslediglicheineBearbei
tungsgebührübernehmen.DieübrigenKosten
werdenvomHaftpflichtversicherergetragen.
DieBearbeitungsdaueristreglementarischauf
höchstensdrei,inbegründetenFällenaufvier
Monatefestgelegt.DerFragenkatalogiststan
dardisiert, die Parteien brauchen sich nicht 
überdieFragenzueinigen.Schlussendlichwird
geprüft,obdasGutachtendiejuristischrele
vantenFragenbeantworte.
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SchadenersatzforderungenimZusammenhangmit
demBetriebeinesSpitalsoderderTätigkeitalsArzt

könnenraschdieeigenenfinanziellenMöglichkeiten
übersteigen.DeshalbbietenVersicherungsgesellschaf

tenBetriebsundBerufshaftpflichtversicherungenan.

Haftpflicht-
versicherung
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Haftpflicht-
versicherung

Haftpflichtversicherung

Versicherungsschutz
ImRahmenderversichertenTätigkeitsowieder
vereinbarten Versicherungssumme besteht Ver
sicherungsschutzgegenHaftpflichtansprüche,
dieaufgrundgesetzlicherHaftpflichtbestim
mungenwegenPersonenundSachschäden
gegendieVersichertenerhobenwerden.
DieVersichererkommenfürausgewiesene
Haftpflichtansprüche(zumBeispielfürErwerb
sausfall,HeilungsundPflegekosten)aufund
wehrenungerechtfertigteoderüberhöhteFor
derungenab.ImProzessfallübernehmensie
dieAnwaltsundGerichtskosten.
Schadenersatzleistungenkönnenohneweite
resMillionenbeträgeerreichen.DieHöheder
Versicherungssumme hat deshalb eine grosse 
Bedeutung.WichtigineinerHaftpflichtversi
cherungistauchdieörtlicheundzeitlicheGel
tung.ÜblicherweisesindSchädenversichert,
dieinderganzenWelteintreten.Einschränkun
genbestehenbeiAnsprüchenausSchäden,die
inUSAoderKanadaverursachtwerdenoder
beiWahlbehandlungen,welchenachUSoder
kanadischemRechtbeurteiltwerden.Inzeitli
cherHinsichtbestehtVersicherungsschutzfür
Ansprüche, welche innerhalb der Vertragsdauer 
gegenVersicherteerhobenwerden.Beieinem
WechseldesVersicherersundbeiPraxisaufga
beistdaraufzuachten,dasskeineDeckungs
lückenentstehen.
IsteinArztfreiberuflichinseinerPraxistätig
und gleichzeitig im Teilzeitpensum an einem 
Spitalangestellt,sobenötigtereineeigene
Berufshaftpflichtversicherung.DiesedecktHaft
pflichtansprücheimZusammenhangmitseiner
freiberuflichenTätigkeit.DieTätigkeitamSpital
istüberdieBetriebshaftpflichtversicherungdes
Spitalsgedeckt.AngestellteÄrztesindüberden
Arbeitgebermitversichertundbenötigenkeine
eigenePolice.
Beigezogene Ärzte, wie Konsiliar oder Gast
ärzte,geltenalsHilfspersonen.SiesindimRah
menihrerTätigkeitüblicherweiseinder
BetriebshaftpflichtversicherungdesEinsatz
betriebsmitversichert.Eslohntsichaber,dies
zuprüfen.
BelegärzteundBeleghebammen,welchezur
Behandlung ihrer eigenen Patienten bei einem 
SpitallediglichdieInfrastruktur(Räumlichkei
ten,Einrichtungen,Instrumente,Pflegeperso
nal)mieten,geltenalsselbständigeUnterneh
merundbenötigeneineeigene
Berufshaftpflichtversicherung.
DerBasisversicherungsschutzfürPersonenund
SachschädenwirdregelmässigmitZusatz
deckungenergänzt.
VersichertwerdenauchreineVermögensschä
denausmedizinischenTätigkeiten.Alssolche
gelteninGeldmessbareSchäden,dienichtdie
FolgeeinesPersonenoderSachschadenssind
(zumBeispielSchädenwegenHeilungsverzö
gerungendurchfehlerhafteMassnahmen,
AbgabeunrichtigerZeugnisseundGutachten).
WeiterwirddieHaftpflichtfürVermögens
schädenausPersönlichkeitsrechtsverletzungen
wegenunbefugterHerausoderWeitergabe
vonpersonenbezogenenDatenmitversichert.
ZueinemumfassendenVersicherungsschutz

gehörtauchderRechtsschutzimStrafundVer
waltungsverfahren.Wirdaufgrundeinesver
sichertenEreignisseseinStrafoderVerwal
tungsverfahreneingeleitet,übernimmtder
Versicherer die dem Versicherten daraus ent
stehendenAufwendungen(zumBeispiel
Anwaltshonorare,GerichtsundExpertise
kosten).DerAnwaltwirdvomVersicherernach
AbsprachemitdemVersichertenbeauftragt.
WeitereDeckungenimZusammenhangmit
medizinischenodernichtmedizinischenTätig
keitenkönnenindividuellvereinbartwerden.
 
Schadenbearbeitung  
durch den Haftpflichtversicherer 
VoraussetzungfürdieSchadenbearbeitungist
eineschriftlicheEinwilligungserklärungdes
Patienten.Darinentbindeterdiebehandeln
denÄrztevomBerufsgeheimnis.Abdiesem
MomentdarfderArztoderdasSpitaldemVer
sichererEinsichtindieKrankengeschichte
gewähren.
NachErhaltderKrankengeschichteüberprüft
derVersichererdieVorwürfedesPatientenin
medizinischerundrechtlicherHinsicht.Darauf
erfolgteineStellungnahmedesHaftpflicht
versicherersgegenüberdemAnspruchsteller.
ZudiesemZeitpunkthatderPatientoftmals
einenRechtsanwaltmitderWahrungseiner
Interessenbeauftragt.
IstdieFrageeinerSorgfaltspflichtverletzung
kontrovers,kanndieEinholungeinesGutach
tensKlarheitverschaffen(sieheSeite20
«Gutachten»).InArztundSpitalhaftpflicht
fällenstellensichoftkomplexemedizinische
undjuristischeFragen,Heilverlaufbzw.Folge
behandlungenziehensichhäufigüberlängere
Zeithin.DeshalbkannsichdieSchaden
bearbeitungübereinenbeträchtlichenZeit
raumerstrecken.
ZeichnensichvertretbareLösungenab,erledigt
derHaftpflichtversichererdenFallausser
gerichtlich,aufdemVerhandlungsweg.Anpro
zessualen Auseinandersetzungen sind die 
BeteiligteninderRegelnichtinteressiert:Ein
Prozessistsehrbelastend,risikobehaftetund
zeitaufwändigundverursachthoheKosten.
KommtesdochzueinemProzess,beauftragt
der Versicherer einen Anwalt mit der Abwehr 
der Ansprüche und übernimmt die Prozess
aufwendungen(GerichtsundAnwaltskosten).

ImFalleeinerHaftungkannderSozialversiche
reraufdenfehlbarenArztoderdasSpitalRück
griffnehmen.DieRegulierungdieserRegress
ansprücheübernimmtebenfallsder
Haftpflichtversicherer,soweitdafürVersiche
rungsdeckungbesteht.
 
Vorgehen bei Zwischenfällen
Kommunikation
BeiZwischenfällenspieltdieKommunikation
einezentraleRolle.RichtigeKommunikation
kanndasVertrauensverhältniszwischenPatient
undArzterhalten.DadurchlässtsichdieEska
lationzueinerhaftpflichtrechtlichenAuseinan
dersetzungvermeiden.NähereInformationen
zumThemaundnützlicheEmpfehlungenfin
densichimMerkblattderStiftungfürPatien
tensicherheit(«KommunikationmitPatienten
undAngehörigennacheinemZwischenfall»).
AusSichtdesHaftpflichtversicherersspricht
nichtsgegeneineoffeneKommunikationund
dasAussprechenvonBedauern.Schuldaner
kennungenimSinnevonFehlereingeständnis
sensindjedochzuvermeiden.
 
Dokumentation
EreignetsicheinZwischenfall,derwahrschein
lichzueinemHaftpflichtfallwird,istdiesaube
reundumfassendeDokumentationvonzentra
lerBedeutung.Alshilfreicherweisensich
Gedächtnisprotokollederentscheidenden
Behandlungsphasen, welche alle an der 
BehandlungbeteiligtenPersonenmöglichst
raschnachdemEreigniserstellen.
 
Schadenmeldung
DieSchadenmeldungmussspätestensdann
erfolgen,wenneinPatientAnsprücheerhebt
oderpolizeilicheUntersuchungenbzw.Straf
verfahreneingeleitetwerden.EinZwischenfall
kannderHaftpflichtversicherungbereitsvor
sorglich angemeldet werden, um das weitere 
Vorgehen abzusprechen, auch wenn der Arzt 
nichtvoneinemFehlerausgeht.DieMeldung
einesSchadenfallsstelltkeinerleiSchuldaner
kennungdar.
WegendesPatientengeheimnissesbeziehungs
weisedesDatenschutzesdürfenInformationen
aus der Krankengeschichte erst nach Vorliegen 
einerEinwilligungserklärungweitergegeben
werden.
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